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Deutsche Uebersetzuug des 
am 23. März 1891 vom Minister­

Gehilfen Senator Plehwe 
bestätigten russischen Originals.

Statut 
der Unterstütznngs-Kaffe der Revaler 

Freiwilligen Feuerwehr.

I. Zmerk der Kasse.
§ t.

Die Unterstützungskasse der Revaler Freiwilligen Feuer­
wehr bezweckt:

1) die Ertheilung von Unterstützungen an Glieder 
der Feuerwehr im Falle von Krankheit oder Dienstuntaug­
lichkeit derselben in Folge von Verletzungen, welche sie bei 
der Erfüllung ihrer dienstlichen Obliegenheiten in der Feuer­
wehr davongctragen, und

2) die Ertheilung von Zuschüssen zur Beerdigung 
verstorbener Mitglieder der Kasse.

II. Die Mittel Vee Kasse.
§ 2.

Die Mittel der Kasse werden gebildet:
1) aus den einmaligen Eintrittszahlungen der Mit­

glieder im Betrage von 1 Rbl. S. (§ 5);
2) aus den Monatsbeiträgen der Mitglieder (§ 5);
3) aus Spenden und zufälligen Einnahmen;
4) aus dem für diesen Zweck gesammelten Capital 

von 4000 Rbl.;
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5) aus den Zinsen von den der Kasse gehörigen 
Capiialien, falls von denselben nach der Deckung aller Aus­
gaben der Kasse noch etwas übrig bleibt.

§ 3.

Die Summen des Capitals, welche aus zinstragenden 
Papieren bestehen, sind unantastbar, und zur Deckung der 
laufenden Ausgaben werden ausschließlich nur die Zinsen 
vom Capital verwandt. Falls jedoch in Folge irgend welcher 
außergewöhnlichen Umstände die Summen der eingehenden 
Zinsen sich zur Deckung der laufenden Ausgaben der Kasse 
als ungenügend erweisen, so hat die Verwaltung der Kasse 
das Recht, aus den Summen des Capitals, welche in zins­
tragenden Papieren angelegt sind, eine Sunime zu entleihen, 
deren Höhe von der General-Versammlung bestimmt wird; 
dabei muß die entliehene Summe aus den Ueberschüssen, 
welche sich nach Ablauf des nächsten Rcchenschaftsjahres 
möglicher Weise aus den Operationen der Kasse ergeben, 
ersetzt werden.

III. Bestand der Kaste, Rechte nnd Mrchten 
isteee Mitgttedee.

§ 4.

Der Kasse beitreten können nur active Glieder der 
Revaler Frw. Feuerwehr.

§ 5.
Wer der Kasse beizutreten wünscht, hat sich bei der 

Verwaltung der Kasse anzumelden. Die Mitglieder der Kasse 
haben bei ihrem Eintritt in dieselbe einen einmaligen Beitrag 
von einem Rubel und allmonatlich je 10 Kop. zu zahlen. 
Die Monatsbeiträge können auch für ein Jahr oder einige 
Monate voraus bezahlt werden.

§ 6.

Die Mitglieder der Revaler Frw. Feuerwehr, welche 
nicht weniger als 6 Jahre laug ununterbrochen der Activität 



angehört, haben das Recht, im Lause eines Monats vom 
Tage der Publication der Bestätigung des Statuts der 
Unterstützungskasse ab mit einer einmaligen Einzahlung von 
10 Rbl. der Kasse beizutreteu. Solche Miitglieder sind von 
allen weiteren Zahlungen befreit und genießen alle Rechte, 
welche in diesem Statut den Mitgliedern der Kasse Vor­
behalten sind.

§ 7.
Falls ein Mitglied im Laufe von drei Monaten seine 

fälligen Monatsbeiträge nicht geleistet hat, wird dasselbe als 
aus der Kasse ausgetreten angesehen und verliert das Recht 
auf den Empfang von Unterstützungen aus derselben, sowie 
auf die Rückerstattung der von ihm bereits geleisteten Bei­
träge. Ein solches Mitglied kann von Neuem in die Zahl 
der Mitglieder der Kasse ausgenommen werden, falls dasselbe 
seine Restanz nebst einer Pön von 5 Kop. für jeden Monat 
bezahlt hat.

8 8.
Jedes Mitglied der Kasse, tvclchcs seine N^itglieds- 

beiträge 12 Jahre hindurch regelmäßig gezahlt hat, wird von 
allen weiteren Zahlungen befreit, genießt dabei aber alle 
Rechte, welche durch dieses Statut den Mitgliedern der Kasse 
Vorbehalten sind. Falls solch ein Mitglied wegen irgend 
welcher Umstände oder aus Mangel an physischen Kräften 
aus der Zahl der activen Mitglieder der Revaler Frw. 
Feuerwehr austritt, kann dasselbe aus feinen Wunsch Mit­
glied der Kasse bleiben.

8 9.

Wer aus der Zahl der activcu Mitglieder der Frw. 
Feuerwehr ausgetreten oder ausgeschlossen ist, gilt anch als 
aus der Unterstützungskasse ausgeschieden.

§ 10.

Mitglieder der Frw. Feuerwehr, welche auf der Brand­
stätte oder bei der Erfüllung irgend welcher dienstlichen 




